
 

 

 

Stellenausschreibung 

 

Bei der Ortsgemeinde Bechhofen ist zum 1. Februar 2026 die Stelle einer/eines 
 

Mitarbeiterin/Mitarbeiters des Bauhofs (m/w/d)  
 

in Vollzeit und unbefristet zu besetzen. 
 

 
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere 
 

• Hausmeistertätigkeiten in den gemeindlichen Liegenschaften  

• Ausführung kleinerer Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten in den gemeindlichen 
 Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshaus, Kindertagesstätte) 

• Übernahme von Aufgaben, die den Hausbetrieb sicherstellen 

• Pflege der gemeindlichen Grünanlagen 
 
Wir erwarten 

• Eine/n zuverlässige/n, dynamische/n und engagierte/n Mitarbeiter/in mit einer 
erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung 

• Eigenständige Arbeitsweise, sicheres Auftreten, körperliche Belastbarkeit 

• Durchsetzungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein, aufgeschlossenes 
Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

• Führerschein der Klasse B 

• Durchführung des Winterdienstes 

• Vielseitiges handwerkliches Können und technisches Verständnis 
• Teamfähigkeit und Belastbarkeit sowie Bereitschaft zu Wochenendarbeit 
 

Wir bieten 

• tarifliches Entgelt mit Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt 

• betriebliche Altersversorgung 
 
Die Vergütung richtet sich abhängig von der jeweiligen Qualifikation bis 
Entgeltgruppe 5 TVöD-V.  
 
Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich bis zum 05.12.2025 an 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land 
- Personalabteilung - 

Landauer Str. 18-20, 66482 Zweibrücken 
oder per E-Mail an info@vgzwland.de (alle Unterlagen zusammengefasst in 

einer pdf-Datei). 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich an Herrn 1. Ortsbeigeordneten Sonntag, 
Geschäftsbereich Bauhof (Telefon: 0176-63665888). 
 



 

 

 
Hinweis: 
Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in 
erforderlichem Umfang zur Durchführung des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens gemäß 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu.  
 
Bitte verwenden Sie keine Bewerbermappen und reichen Sie entsprechende Nachweise nur 
als unbeglaubigte Kopien ein. Eine Rücksendung der Unterlagen erfolgt nicht. Die 
datenschutzgerechte Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird 
garantiert. Sollten Sie eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen wünschen, senden Sie 
uns bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag zu. Bewerbungs- und Reisekosten 
werden von der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land nicht übernommen. 


